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Vorlage 
zur Beschlussfassung 

für die Bezirksamtssitzung  16.11.2021 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: Beschluss-Nr. 793/IV vom 18.03.2015 
Spielstraße am Lauenburger Platz einrichten 
Drucksache-Nr. 1134/IV 

 

2. Berichterstatter/in: Bezirksstadträtin Maren Schellenberg 

 

3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, der 
Bezirksverordnetenversammlung die beigefügte Vorlage 
zur Kenntnis zu geben. 

 

4. Begründung: Auf die beigefügte Vorlage zur Kenntnisnahme für die 
Bezirksverordnetenversammlung wird verwiesen. 

 

5. Rechtsgrundlagen: § 36 Abs. 2 Buchst. b) und e) BezVG 

 

6. Finanzielle Auswirkungen: keine 

 

7. Auswirkungen auf eine  
nachhaltige Entwicklung: 

./. 
 
 

8. Veröffentlichung (BVV-BNr: 471/V): ja 
 

9. An der Vorlage hat mitgewirkt: ./. 

 

 

 

Maren Schellenberg  
Bezirksstadträtin  
 
  



Abt. Immobilien, Umwelt und Tiefbau 16.11.2021 
ImUmTiefDez Apparatnummer -7000 
 
 
 

Vorlage 
zur Kenntnisnahme 

für die Bezirksverordnetenversammlung 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 793/IV vom 18.03.2015 

Spielstraße am Lauenburger Platz einrichten 

Drucksachen-Nr. 1134/IV 

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadträtin Schellenberg 

 

3. Die Bezirksverordnetenversammlung hat am 18.03.2015 den folgenden Beschluss gefasst: 

„Das Bezirksamt wird ersucht zu prüfen, ob auf dem Teilstück der Lauenburger Straße am 
Lauenburger Platz eine für den motorisierten Durchgangsverkehr gesperrte Spielstraße 
eingerichtet werden kann. 

Weiterhin soll geprüft werden, ob der Bereich mit dem Verkehrsverbotszeichen 260 versehen 
werden kann. 

Dem Ausschuss ist bis zur Mai-Sitzung zu berichten.“ 

 

Hierzu wird berichtet: 

 

Die Straße „Lauenburger Platz“ verläuft nördlich entlang des Lauenburger Platzes. Diese 

Straße ist als verkehrsberuhigter Bereich mit dem Verkehrszeichen 325 der StVO 

ausgeschildert. Daraus folgt, dass sich der dortige Verkehr nur in Schrittgeschwindigkeit 

fortbewegen darf. Diese Straße ist dem öffentlichen Verkehr uneingeschränkt gewidmet, bei 

einem Ausschluss des Kfz-Verkehrs durch Aufstellen eines VZ 260 (Verbot für Fahrzeuge aller 

Art) müsste eine Teileinziehung erfolgen. 

 

Es wird gebeten, den Beschluss als erledigt zu betrachten. 

 

 

 

Cerstin Richter-Kotowski       Maren Schellenberg 
Bezirksbürgermeisterin       Bezirksstadträtin 
 


